
sind ideologische Auseinandersetzungen erforderlich. 
Darüber hinaus sind bei ungenehmigten Warenbewe
gungen über die Zollgrenze spezielle rechtliche 'Sanktio
nen anzuwenden. Soweit dies die Einziehung von Wa
ren bzw. von Gegenständen oder Werten, die an deren 
Stelle getreten sind, betrifft, sollen hier die bisherigen 
Erfahrungen der Praxis eingeschätzt und einige damit 
zusammenhängende Probleme behandelt werden.

Zum Charakter der Einziehung nach § 16 ZollG
Die Justiz- und Sicherheitsorgane, namentlich die Zoll
verwaltung der DDR, leisten mit der richtigen Anwen
dung von Maßnahmen nach § 16 ZollG einen wirksamen 
Beitrag zum ordnungsgemäßen Warenverkehr, beson
ders zur Bekämpfung des Schmuggels und der Speku-. 
lation (§ 4 ZollG). Werden Waren, soweit sie Gegenstand 
von Zollstraftaten oder -verstoßen waren, gemäß § 16 
ZollG eingezogen, so wird nicht nur der Warenspeku
lation — und der damit oft verknüpften Währungsmani
pulierung mit Mark der DDR — weitgehend die mate
rielle Grundlage entzogen. Darüber hinaus werden auch 
in wirksamer Weise der Handel sowie andere Manipula
tionen mit illegal aus- oder eingeführten Waren (ein
schließlich der Nutzung daraus erzielter Spekulations
gewinne) unterbunden.
Aus dieser Wirkungsweise darf man allerdings nicht 
schlußfolgern, daß § 16 ZollG ausschließlich eine Siche
rungsfunktion zu erfüllen habe. Damit würden die in 
dieser Maßnahme enthaltenen Elemente einer Zusatz
strafe verkannt oder übersehen werden. Straf- und 
Sicherungscharakter bilden eine Einheit Dabei kann 
entsprechend den Umständen des konkreten Tatgesche
hens bei Straftaten nach §§ 12 und 14 ZollG die eine 
oder andere Seite dominieren. Die wichtigste Konse
quenz aus dem einheitlichen Charakter der Maßnahme 
besteht für die Praxis darin, daß bei notwendigen Ent
scheidungen dieser Gesichtspunkt berücksichtigt wird. 
Es ist also nicht einseitig davon auszugehen, ob der 
Entzug der aus der Tat erlangten Vorteile für den Be
troffenen einen spürbaren Verlust bedeutet oder 
nicht./4/

Zum Gegenstand der Einziehung
Die Einziehung erfolgt gemäß § 16 ZollG entschädigungs
los. Persönliche oder private Eigentums- und Besitz
verhältnisse oder andere Rechte und Ansprüche, die sich 
auf die Sache beziehen, sind deshalb für die Anwen
dung der Maßnahme bedeutungsloses/ Wird jedoch 
festgestellt, daß es sich bei der Ware um sozialistisches 
Eigentum handelt, ist sie unter Beachtung des Einzie
hungsverbots gemäß § 56 Abs. 2 StGB dem zuständigen 
Rechtsträger zu übergeben, sofern sie als Beweismittel 
im Verfahren nicht oder nicht mehr benötigt wird.
§ 16 ZollG erfaßt alle Waren, die zollhehlerisch oder 
auf andere Weise erlangt wurden (auch wenn sie be
reits mehrfach ihren Besitzer wechselten) oder ein- oder 
ausgeführt oder unter Verletzung zwischenstaatlicher 
und anderer völkerrechtlicher Abkommen durch das 
Zollhoheitsgebiet der DDR transportiert werden. Vor
aussetzung für die Einziehung ist nicht, daß in jedem 
Fall wegen eines Zolldelikts nach §§ 12 und 14 ZollG 
oder eines Zollverstoßes i. S. des § 15 ZollG eine Strafe 
oder Ordnungsstrafe ausgesprochen wurde. Vielmehr 
können die Waren nach § 16 Abs. 3 ZollG auch selbstän
dig eingezogen werden, wenn die Genehmigungspflicht 
objektiv verletzt oder in sonstiger Weise dagegen ver-

Ht Vgl. OG, Urteil vom 14. Juni 1972 - 2 Zst 18/72 - (NJ 1972 
S. 691).
/5/ Diese Rechtswirkung berührt nicht die zwischen natür
lichen Personen möglichen zivilrechtlichen Haftungs- und 
Anspruchsprobleme, die sldi aus An- und Verkaufsgeschäften, 
z. B. bei arglistiger Täuschung, ergeben können.

stoßen wurde. Es wird nicht immer erkannt, daß dies 
auch dann der Fall ist, wenn Waren zwar zur Einfuhr 
ordnungsgemäß zugelassen, diese jedoch entgegen dem 
damit verbundenen gesetzlichen Verkaufs-, Tausch
oder Verpfändungsverbot entgeltlich veräußert werden 
(§ 10 der 11. DB zum Zollgesetz — Genehmigungsverfah
ren für die Aus- und Einfuhr von Gegenständen im 
grenzüberschreitenden Reiseverkehr [Genehmigungs
verfahrensordnung] — vom 12. Dezember 1968 [GBl. II 
S. 1057] i. d. F. der 13. DB zum Zollgesetz — Erste Ände
rung des Genehmigungsverfahrens für die Aus- und 
Einfuhr von Gegenständen im grenzüberschreitenden 
Reiseverkehr [1. Änd. der Genehmigungsverfahrens
ordnung] — vom 12. Dezember 1969 [GBL II S. 675]). Das 
gilt auch für Waren, die vorübergehend innerhalb oder 
außerhalb des Zollgebiets der DDR verwendet werden 
sollen (wie z. B. Pkw) und deren Aus- oder Einfuhr im 
Zollvormerk-Verfahren erfolgt (vgl. §§ 13 und 14 der
2. DB zum Zollgesetz — Zollverfahrensordnung — vom 
9. Mai 1962 [GBL II S. 323]).
Da § 16 ZollG als Kann-Bestimmung ausgestaltet ist, 
besteht die Möglichkeit, alle mit der Verletzung der 
staatlichen Genehmigungspflicht zusammenhängenden 
Faktoren, wie Bedeutung und Verwendungszweck der 
Ware, gesetzliche Aus- und Einfuhrverbote und andere 
wesentliche Gesichtspunkte, verantwortungsbewußt zu 
prüfen und bei der Entscheidung zu berücksichtigen.
Im Verhältnis zu § 56 StGB ist § 16 ZollG lex specialis 
für den Geltungsbereich des Zöllgesetzes.

Zur Sicherstellung der Waren
Wie die Praxis beweist, muß die rechtzeitige, exakte und 
einwandfreie Sicherstellung der Waren sowohl zum 
Zwecke des Beweises als auch für die Einziehung unbe
dingt gewährleistet werden. Wegen der oft recht hohen 
Handelswerte sind die einzelnen Positionen äußerst 
sorgfältig protokollarisch zu erfassen und solche Sicher
heitsvorkehrungen zu treffen, die mögliche Verwechse
lungen oder andere die Beweisführung erschwerenden 
Vorkommnisse ausschließen.
Der Schutz vor Beschädigung oder zufälligem Verlust 
ist bis zur Verwirklichung der Maßnahmen nach rechts
kräftiger Entscheidung oder Rückgabe der Waren im 
Falle der Aufhebung der Beschlagnahme zu gewähr
leisten. Der Eigenart der Waren entsprechend (z. B. 
Postwertzeichen, wertvolle Schmucksachen aus Edel
metall, Münzen u. ä.) sind spezifische Sicherheitsvor
kehrungen zu treffen. Nur auf dieser Grundlage ist eine 
genaue Erfassung der Waren und die ordnungsgemäße 
und sachkundige Beurteilung ihres Wertes möglich.

Zur Ersatzeinziehung gemäß § 16 Abs. 2 ZollG
Mit der Ersatzeinziehung wird erreicht, daß in jedem 
Fall die an Stelle der verkauften, getauschten oder ver
pfändeten Waren getretenen Erlöse bzw. Äquivalente 
festgestellt und den Tätern wie den Beteiligten diejeni
gen Werte entzogen werden, die sie im Zusammenhang 
mit Straftaten erlangten. Dabei ist es grundsätzlich be
deutungslos, wie oft die aus einer Verletzung der Zoll
bestimmung erlangten Waren ihren Besitzer wechselten 
oder wie die Tat verlaufen ist.
Die Ersatzeinziehung enthält im wesentlichen zwei 
Alternativen: Die erste Alternative erfaßt die an Stelle 
der Waren getretenen Sachen und Werte. Dazu gehören 
die beim Tausch erlangten Gegenstücke (Tauschobjekte) 
und die umgearbeiteten oder verarbeiteten Waren (z. B. 
aus illegal eingeführtem Edelmetall hergestellte 
Schmucksachen). Jedoch werden nicht solche Gegen
stände erfaßt, die für den Bargelderlös aus dem Ver
kauf von ungenehmigt eingeführten oder gehehlten Wa
ren neu erworben sind. In diesem Fall kann jedoch
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